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Besoldungsverhältnisse der Schweizerischen Volksschullehrer 1881. zweiter Theo.

Kanton
Baarbesoldung

Totalminimum

Scharfhausen.
Schulgesetz vom 24. September

1879.

Appenzell a/Rh.
Verordnung über das Schulwesen

vom 1. April 1878.

Appenzell i/Rh.
Schulverordnung vom 24. XI.

1873, Art. 30.

St. Gallen.
Gesetz über das Erziehungswesen

vom 8. Mai 18G2, § 53 und folgende.
Vollziehungsvorordnung zum

Gesetz über das Erziehungswesen vom
6. Oktober 1862, § 24.

Statuten der Untorstützungskasse
für die Volksschullehrer vom 19.
November 1877.

Statuten für die Wittwon-, Waison-
und Alterskasse für die
evangelischen Schullehrer des Kantons
vom 31. Juli 1861.

Statuten der Lehrer -Wittwen-
und Alterskasse der evangelischen
Schulgemeinden der Stadt St. Gallen.

Gesetz über die Festsetzung der
Lehrergehalte vom 30. November
1876.

Regulativ über die Verwendung
der Staatsboiträgo an das
Volksschulwesen vom 13. November 1877.

Graubünden.
Grossrathsbeschluss vom 27. Oct.

1873.
Statuten der Hülfskasse für

Volksschullehrer, revidirt 1876.

Aargau.
Schulgesetz vom 1. Juni 1865.
Reglement für die argauischen

Bezirksschulen vom 8. September
1876, § 34.

Thurgau.
Gesetz über das Unterrichrswesen

vom 5. April 1853, § 95.
Gesetz über das Unterrichtswesen

vom 29. August 1875.
Gesetz über die Besoldungen der

Lehrer vom 14. Dezember 1873.

Tessin.
Legge sul riordinamento generale

degli studî 14 maggio 1879

4 maggio 1882
Regolamento scolastico per le

scuole primarie (4 ottobre 1879)
Art. 77, 94, 113, 114.

Waadt.
Décret sur l'augmentation du

traitement des régents du 17
novembre 1875.

Loi sur l'instruction publique du
31 janvier 1865.

Loi du 1 juin 1871 et Règlement

du 1 juillet 1871 sur les
pensions de retraite des régents.

Loi sur l'instruction publique
supérieure du 12 mai 1869, art. 2
et suivants.

Wallis.
Loi sur l'intruction publique du

4 juin 1873, art. 28 et suivants.

Neuenburg.
Loi sur l'instruction publique

primaire du 17 mai 1872.
Décret sur le minimum des traitements

attribués aux instituteurs et
institutrices primaires du 17
novembre 1875.

Loi sur l'Enseignement secondaire

et industrielle du 27 juin
1872, art, 5 und 39.

Genf.
Loi sur l'instruction publique du

19 octobre 1872.
Loi modifiant les art. 30, 39 et

60 de la loi sur l'instruction publique,
du 28 août 1875.

Règlement pour les écoles du
soir, du 6 novembre 1875.

Arrêté du Conseil d'Etat, du 30
avril 1875.

a) Primarlehrer:
Ein Minimum besteht nicht.

Arbeitslehrerin:

Fortbildungslehrer :

b) ReaUehrer:
Ein Minimum bestellt nicht.

Gemeinde

Primarlehrer: Kein Minimum.

b) ReaUehrer : Kein Minimum.

Kein Minimum.

a) Primarlehrer:
Lehrer an Dreiviertel- undGanz-
jahrsschulen Fr. 1300, Lehrer
an Halbjahrsschulen Fr. 850.

Lehrer an den Fortbildungsschulen:

Kein Obligatorium.

b) ReaUehrer : Kein Obligatorium.
Minimalansatz Fr. 1800.

Primarlehrer :

340 Fr. bei 24 Schulwochen.

a) Primarlehrer: Unterlehrer Fr.
800, Oberlehrer und Lehrer an
Gesammtschulen Fr. 900.

Arbeitslehrerin :

Arbeitsoberlehrerin :

Lehrer an Fortbildungsschulen
(erweiterterOberbau d. Gemeindeschule):

bei 2 Klassen Fr. 1200,
bei 3 Klassen Fr. 1500.

b) Bezirkslehrer: Hauptlehrer Fr.
2000; es können aber auch
Wohnung und Naturalleistungen
in billiger Weise statt eines
Theils der Baarbesoldung
verabreicht werden ; Hülfslehrer
jährlich Fr. 60 für die wöchent-

%, liehe Stunde

Die Hälfte.

Die Besoldung ist Sache der
Gemeinden.

Die Hälfte.
Mindestens Fr. 200 per Lehrer

dieser Betrag fällt in die Staatskasse!

Die Besoldung den Gemeinden
überlassen.

Vergleiche „Staat".

Besoldung ist Gemeindesacho.

Vergleiche „Staat".

Vergleiche „Staat".
m

Besoldung der Gemeinde
überlassen. —¦ —

Mindestens die Hälfte. Ganz
armen Gemeinden können für jeden
Lehrer jährlich höchstens Fr. 100
von diesem Minimum erlassen werden.

Fr. 100 pro Schulabtheilung.

Vergleiche „Staat".

Vergleiche „Staat".

a) Primarlehrer Fr. 1000.

Arheitslehrerin Fr. 100 pro Abth.
b) Sekundarlehrer Fr. 1600.

a) Primarlehrer Fr. 500 bei sechs¬
monatlicher Dauer der Schule,
Fr. 600 bei längerer Dauer.
Für Lehrerinnen ist das
Besoldungsminimum 4/5 desjenigen der
Lehrer. In Ausnahmefällen kann
der Staatsrath die minima noch
herabsetzen.

b) Sekundarlehrer (docenti delle
scuole maggiori): Fr. 1000.

c) Lehrer an den Zeichnungsschulen:

Fr. 1100.

a) Primarlehrer: PatentirterLehrer
Fr. 1400, provisorisch patentirter
Lehrer Fr. 900; Lehrerinnen
mit definitivem Patent Fr. 900,
mit provisorischem Fr. 500.

b) Lehrer an Sekundärschulen (er¬
weiterte Obeiabtheilung der
Gemeindeschule): Fr. 1400.

c) Instituteurs attachés aux Colleges
communaux Fr. 1800.

a) Primarlehrer: Brevetirte Lehrer
Fr. 50, Lehrerin Fr. 45,
provisorische Lehrer Fr. 40, Lehrerin
Fr. 35 per Schulmonat.
Gemeinden von unter 250 Seelen
auf 1 Lehrer oder Lehrerin
dürfen mit Erlaubniss des Staatsrats

unter dieses Minimum

b) Lehrer an den Mittelschulen.

aj Primarlehreran permanenten
Gesammtschulen Fr. 1400, Lehrerin
Fr. 1000- An temporären
Winterschulen Lehrer Fr. 650, Lehrerin
Fr. 450, an Sommer - Schulen
Lehrer Fr. 500, Lehrerin Fr. 300.

b) Sekundarlehrer : Die Besoldungen
werden unter Genehmigung des
Staatsraths von den Schulkommissionen,

die der Fachlehrer von
der Erziehungsdirektion festgesetzt.

DieseBesoldungenbetragen
im Minimum 80 Fr. jährlich pro
wöchentliche Stunde.

a) Primarlehrer: Lehrer Fr. 1500,
Unterlehrer Fr. 1200, Kandidaten
aus dem College Fr. 800, aus
dem Gymnasium Fr. 1100,
andere Kandidaten Fr. 600.

Lehrerin Fr. 1200, Unterlehrerin
Fr. 800, Kandidatinnen Fr. 400,
brevetirte Kandidatinnen aus
der école secondaire et
supérieure Fr. 700.

6) Sekundarlehrer Fr. 2000.
Arbeitslehrerin an Sekundärschulen

Fr. 350.

Mindestens Fr. 1000.

Vergleiche „Staat"
Vorgleiche „Staat"

Die Besoldung ist Sache der
Gemeinde.

Die Gemeinde besoldet die Lehrer.

Besoldung Sache der interessirten
Gemeinden.

Die Gemeinde besoldet die Lehrer.

Die Gemeinde besoldet die Lehrer.
Steigerung bis auf Fr. 100 pr. Monat.

Besoldung der Gemeinde überlassen.

Besoldung Gemeindesaohe.
Steigerung der Besoldung bis auf

Fr. 2200 für Lehrer, Fr. 1400 für
Lehrerinnen.

Vergleiche „Staat".

1 Viertheil bis zur Hälfte.

1 Viertheil.

Staat
Accidenzien Befreiungen

Nebenpflichten
der Lehrer

Ruhegehalte

Die Hälfte.

Die Hälfte.
Die Besoldung ist Staatssache.

Staatsbeiträge an Primär- und
MSdchenarbeitsschulon je nach

Leistungen und Bedürftigkeit. An
Fortbildungsschulen nach Zahl der
Schüler, Leistungen und Kosten.

Staatsbeitrag an Real- und
Mittelschulen bis auf Fr. 500.

Lie Lehrerbesoldungen werden
der Hauptsache nach vom Staate
entrichtet.

Staatsbeitrag von Fr. 300—1200

pro Schule für Aeufnung der
kleinern Schulfondc ; ferner
Staatsbeiträge an bedürftigere
Schulgemeinden zur Deckung der Rech-
nunffsdefizite.

Staatsbeitrag an jede
Fortbildungsschule von mindestens lk und
höchstens l/ä der Gesammtkosten.

Erster Fondbeitrag an
neugegründete Realschulen von Fr. 2000.
Jährlicher Fondbeitrag an
Realschulen von Fr. 500—1300.

Fxtraentsohäc
theilung des
Schulunterrichts

ligung für Kr-
Fortbildungs-

Wohnung od. entsprechende
Entschädigung.

Jährlicher Staatsbeitrag für
Admittirte Fr. G0, für Patentirte
1.-8. Dienstjahr Fr. 160, für
Patentirte 9. —X Dienstjahr Fr. 200.

An alle Lehrer, gegen welche
keine begründeten Klagen eingehen,
nach 15 Jahren Fr. 100 Alterszulage,

vom Staat nur dann geleistet,
wenn die Einnahmen der Gemeinde
zur Bestreitung von Seiten der
Gemeinde selbst nicht hinreichen.

Fr. 400—600. InJahren, wo dieAr-
beitsoberlehrerin einen Unterrichtskurs

für Arbeitslehrerinnen
abzuhalten hat, Zulage von Fr. 200—300.

Staatsbeitrag an jede 2 klassige
Fortbildungsschule Fr. 700, an jede
3 klassige Fr. 1000, wenn die
Einnahmen der Gemeinde nicht
hinreichend sind.

Einmaliger ausserordentlicher
Beitrag bis auf Fr. 5000 an die
Gründungs- und Einrichtungskosten
einer Bezirksschule und jährlicher
Beitrag von Fr. 2500-4000 an
dieselbe je nach Vermögen und
Bedürfniss.

Einmaliger Kapitalbeitrag von
F>. 3000 an die Besoldung einer
neu zu gründenden Primarlehrer-
stelle. Jährlicher Beitrag von
Fr. 50—200 an die Schulausgaben
für jede Primarlehrerstelle.

Alterszulagen :

mit 6 — 10 Dienstjahren Fr. 50
H-15 „ „ 100

„ 16-20 „ „ 150

„ 21 u. mehr „ 200

Fr. 20-50.
Jahresbeitrag an jeden Sekundar-

schulkreis mit einem Lehrer im
Betrag von Fr. 1200, mit zwei
Lehrern Fr. 1600-2000.

Alterszulage wie Primarlehrer.
Für jede Knaben- oder gemischte

Schule jährlicher Beitrag von Fr.
100 - 250 ; für jede Mädchenschule
Fr. 90-200. In den Fällen, wo
das Besoldungsminimum noch weiter
herabgesetzt wird (siehe
Totalminimum) höchstens Fr. 150.
Wo die Schulfonds hinreichend
sind, wird gar kein Beitrag
geleistet.

Der Gehalt wird vom Staate
entrichtet, wächst von 4 zu 4 Dienst-
jahren u. beträgt für einen Lehrer an
einer Knabensekundarschule resp.
Fr. 1000, 1100, 1200, 1300, 1400;
für einen Hülfslehrer resp. 700,
800, 900, 1000, 1100; für eine
Lehrerin an einer Mädehensekundar-
schule resp. Fr. 700, 800, 900,
1000, 1100 ; für eine Hülfslehrerin
resp. Fr. 400, 450, 500, 600, 700.

Von 4 zu 4 Dienstjahren resp.
Fr. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500;
für einen Hülfslehrer resp. Fr. 700,
800, 900, 1000, 1100.

Der Staat kann Gemeinden
behufs gesetzmässiger Besoldung ihrer
Lehrer unterstützen ; ausserdem
entrichtet er folgende Alterszulagen

: Lehrer Lehrerin
Von 5-10Dienstj.Fr. 50 Fr. 35

„ 10-15 „ „ 100 „ 70

„ 15-20 „ „ 150 „ 100
bei 20 u. mehr „ „ 200 „ 150

1 Viertheil derBesoldung; keinesfalls

aber mehr als Fr. 600.
Alterszulagen wie Primarlehrer.
Staatsbeitrag an die Kosten der

gesammten Schule von höchstens
der Hälfte der Besoldung des
Direktors, der Lehrer und Fachlehrer.

Die Hälfte der Entschädigung an
in den Ruhestand versetzte Lehrer.

Der Staat vertheilt alljährlich
die Summe von Fr. 175,000 unter
alle Schulgomeinden des Kautons,
davou 30,000 Fv. je nach der Zahl
der Schulkinder. Die übrigen
145,000 Fr. werden je nach den
Bedürfnissen einer joden Gemeinde,
welche Bedürfnisse aus gesetzlich
bestimmten ï'actoren berechnet sind,
vertheilt.

Beiträge des Staates an Sekundärschulen

bis höchstens auf die Hälfte
der Besoldungen.

Alterszulagen : Lehrer Fr. 50 per
Jahr bis die Besoldung Fr. 2000
erreicht hat; Lehrerin Fr. 30 per
Jahr bis zum Maximum von Fr. 1500
jährlicher Besoldung. Unterlehrer
jährlich Fr. 50 bis Maximum
Fr. 1800; Unterlehrerin Fr. 30
jährlich bis Maximum von Fr. 1200.

3 Viertheil.
Alterszulagen von Fr. 200 nach

den ersten 5, von Fr. 400 nach
den ersten 10 Dienstjahren.

In der Regel Wohnung und
Holz.

idem.

Wohnung und '/a Juchart
Pflanzland od. Entschädigung.
Asche und Jauche aus dem
Schulgobäude.

Ueberwachung der Kinder
beim Gottesdienst kann gegen
Entschädigung gefordert werden.

Abhaltung der Ropetir-
und Ergänzungsschule, sowie
des Turnunterrichtes.

Vom Polizeidienst und
persönlichen Leistungen bei
Gemein dewerk en.

Wie Primarlehrer.

idem.

Von persönlichen Frohnen
oder Geldleistungen an deren
Stelle.

Wohnung oder Entschädigung

von Fr. 100—400.

Wo Lehrer oder Lehrerinnen
nicht schon Einwohner der
Gemeinde sind, Zimmer mit
Küche und womöglich ein
Stück Pflanzland.

Wohnung mit Garten, Pflanzland,

Holz für das Schul lokal,
oder Entschädigungen, für
Lehrer und Lehrerin.

Wohnung.

Wohnung und wenigstens
ein Klafter Holz, wenn Lehrer
oder Lehrerin nicht aus der
Gemeinde ist.

Wohnung, Holz, Pflanzland

sind in der Baarbesoldung

dem Werthe nach
inbegriffen.

Auf dem Lande für Lehrer
und Lehrerinnen Wohnung,
an erstere auch ein Garten;
in der Stadt Wohnungsentschädigung

an Lehrer Fr. 400,
an Lehrerinnen Fr. 250- In
den vier Nachbargemeinden
der Stadt entweder Wohnung
oder Entschädigung wie oben
auf Kosten der Gemeinde.

Wohnung mit Garten oder
Entschädigung von Fr. 300
durch die Gemeinde.

Wie Primarlehrer.

Der Gehalt der Lehrer
ist frei von jeder Steuor

Gemäss dem noch zu erlassenden

Statut der Alters-Wittwen- und
Waisenkasse.

Wie Primarlehrer.

Bemerkungen

Stellvertretung wegen Krankheit
zu Va auf Kosten der Besoldungspflichtigen.

Oblig. Alters-Wittwen- u. Waisenkasse,

die auch Beiträge vom Staat
und den Gemeinden erhält.

Wie Primarlehrer.

Es besteht eine freiwillige Lehrer-
Alters- u. Wittwenkasse, eine staatliche

u. obligatorische Pensionskasse
für die Volksschullehrer und deren
Wittwen und Waisen ist im Wurf.

Der Organistendienst kann
mit der Lehrstelle verbunden
werden.

Wie Primarlehrer.

idem.

Heizung (auf Kosten der
Gemeinde) und Reinigung des
Schulgebäudes. Der Dienst
eines Vorsingers oder eines
Organisten kann mit dem
Amte des Lehrers verbunden
werden, sofern diese
Verrichtungen nicht Versäumnisse
für die Schule herbeiführen.
Unterrichtsertheilung an der
Fortbildungsschule kann von
jedem Lehrer gefordert werden

gegen Entschädigung vom
Staat.

Eventuell Unterrichtsertheilung

an der Fortbildungsschule
des Sekundarschulortes

gegen Entschädigung vom
Staat.

Protestantische Lehrer erhalten
vom 12. Dienstjahre an kleinere
Zuschüsse aus den Mitteln des
Evangelischen Schulvereins.

Altersschwache verdiente Lehrer
erhalten vom Staat ein Rücktrittsgehalt

von höchstens '/s der Ee"
soldung.

Wie Primarlehrer.

idem.

Stellvertreter in Krankheitsfällen
erhalten auf Verlangen des Schul-
rathes höchstens '/i des Baarein-
kommens vom Gehalt des Lehrers,
mindestens 8/4 aus der Schulkasse.

Die obligatorische Unterstützungskasse

für Volksschullehrer
zahlt aus den Beiträgen des Staats,
der Gemeinden und der Lehrer und
aus den Jahreszinsen ihrer Fonds
Fr. 600 Pension an Lehrer, die
nach dem 10., Fr. 300-500 an
solche, die vor dem 10. Dienstjahr
dienstunfähig geworden sind, ferner
Fr. 300 an hinterlassene Wittwen
mit mehreren Kindern, Fr. 150 an
solche ohne Kinder.

Ausserdem besteht eine obligatorische

Wittwen-, Waisen u. Alters-
kasse für die evang. Schullehrer
des Kantons und eine solche für
die evang. Lehrer und Lehrerinnen
der Stadt St. Gallischen
Schulgemeinden.

Wie Primarlehrer ; dochist der Beitritt

zu der für die ev. Primarlehrer
oblig. Wittwen-, Waisen- u. Alterskasse

u. zu der allg. Unterstützungskasse
für die Reallehrer fakultativ.

Obligatorischer Beitritt zu der
Hülfskasse für Volksschullehrer.

Sinterlassene erhalten noch 3
äte die volle Besoldung des

verstorbenen Lehrer oder Lehrerin.
Stellvertreter erhalten 2/s der

gesetzlichen Besoldung, bei
Krankheitoder Tod des Lehrers zu Lasten
der Besoldungspflichtigen.

Für alle Lehrer und Lehrerinnen,
mit' Ausnahme der
Arbeitslehrerinnen, obligatorischer Eintritt
in den vom Staat unterstützten
Lehrer-Pensi onsverein.

Wie Primarlehrer.

idem.

Von Staats- oder Gemeindesteuern

für die Besoldungen.

Reinhaltung der Schule,
unter Beihülfe der
Schulkinder. — Auf Verordnung
des Erziehungsdepartements
Unterrichtsertheilung an den
Repetitionsschulen gegen
billige Entschädigung durch die
Gemeinde.

Auf Gutfinden des
Erziehungsdepartements
Unterrichtsertheilung an einer
Mädchensekundarschule
gegen besondere Entschädigung
vom Staate.

Abhaltung von Wieder-
holungsschulen gegen
Entschädigung durch die
Gemeinde.

Abhaltung von Lchrlings-
und Wioderholnngskursen bis
die gesammte Schulpflichtigkeit

des Lehrers 33 Stunden

per Woche beträgt.

In den Landgemeinden
Abhaltung von „lectures
publiques" bis auf 40 Stunden
per Jahr ohne Entschädigung.

In allen Gemeinden kann
ein Lehrer zur Abhaltung
einer Abendschule angehalt™
werden gegen eine Entschädigung

von Fr. 2 — 3 per
Schul-Sitzung.

Aus der Pensionskasse nach 10,
15, 20, 30 Dienstjahren brevetirte

Lehrer, resp. Fr. 100, 200, 300,
400, 500; brevetirte Lehrerinnen,
resp. Fr. 100, 175, 250, 325, 400.

Wie Primarlehrer.

Verrichtet ein Lehrer seine
Amtsfunktionen nicht mehr auf
nutzbringende Weise, kann er seines
Amtes entsetzt werden und eine
vom Staatsrath festgesetzte
Entschädigung beziehen.

Von der Lehrerunterstützungskasse
bezieht der Lehrer oder

Lehrerin nach 20 Jahren einen halben
Ruhegehalt, nach 25^'Jahren
Lehramtes einen ganzen. Die
Ruhegehalte betragen 200 Fr. jährlich.

Obligatorischer Beitritt zur
Lehrer-Wittwen- u. Waisen Stiftung
(jährlicher Staatsbeitrag Fr. 2000).

Vlkariatsgehalt mindestens Fr. 16

per Schulwoche. Bei längerem
Vikäriate regulirt die Regierung
die Verhältnisse und kann Unter-
¦stützung geben.

Die Hinterlassenen eines Lehrers
beziehen für den Monat seines
Ablebens und die drei folgenden Monate
den ganzen Betrag seines
Einkommens gegen Entschädigung
des [Vikars.

0J>1. Beitritt zur Lehrer-Wittwen-
und Waisenstiftung. Die
Hinterlassenen verst. Sekundarlehrer
gemessen dieselben Vergünstigungen
wie idiejenigen von Primarlehrern.

Stellvertretung bei Krankheit bis
zu einem Monat auf Kosten der
Gemeinde, nachher des Lehrers
oder der Lehrerin.

Die „Società di mutuo soecorso
dei docenti ticinesi" erhält einen
jährl|ohen Staatsbeitrag vonFr.1000-

Obligatorischer- Beitrag an die
Pensionskasse : Lehrer Fr. 20,
Lehrerin Fr. 10. Die Wittwe
bezieht 1j-2, jede Waise Vb der
Pension, welche der Lehrer erbalten
hätte, total höchstens diese Pension.

Wie Primarlehrer.

Stellvertretung bei Krankheit auf
Kosten der Gemeinde, wogegen die
Besoldung des erkrankten Lehrers
während der Dauer des Vikariats
auf die Hälfte herabgesetzt werden
kann.

Obligatorischer Beitritt zur
Lehrer-Unterstützungskasse (Staats-
Beitrag Fr. 10 000).

Stellvertretung auf Kosten des
Staates bei Krankheit, amtlicher
Abhaltung oder besonderer
Erlaubniss des Departements, sonst
auf Kosten des Lehrers oder der
Lehrerin. -

Obligatorischer Beitritt zur
Pensionskasse (Jahresbeitrag des
Staates Fr. 5000).

Stellvertretung wie bei Primarlehrern.
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